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FACHBEREICH

MENSCHEN MIT BEHINDERUNG



„Lasst Euch aufstellen 
für die Wahlen der
Schwerbehindertenvertretung
im Jahr 2022!“

  
www.djg-nrw.de

Kontakt:

Marion Jurican        Günter Uhlworm
marion.jurican@djg-nrw.de          guenter.uhlworm@djg-nrw.de

Wählbar ist jeder –
wahlberechtigt  sind

schwerbehinderte Menschen mit einem GdB 
von 50  oder höher sowie diesen Gleichgestellte.

• Im Herbst stehen die Wahlen für die Vertretungen der schwerbe-
hinderten Menschen in der Justiz an.

• Für diese Wahl gibt es keinen festen Wahltermin. 
• Vorschläge für Wahltermine im Oktober dieses Jahres sollten 

aus den Reihen der amtierenden Schwerbehindertenvertretungen 
kommen. 

• Wenn es keine amtierende Schwerbehindertenvertretung gibt, 
sollte sich der Personalrat verantwortlich zeigen.

• Um bei der Arbeit in den Vertretungen für schwerbehinderte 
Menschen mitzuwirken, muss man nicht zwangsläufig selber 
schwerbehindert sein.

• Die DJG  will weiterhin in den örtlichen Vertretungen stark 
vertreten sein, denn schließlich entscheiden die gewählten Ver-
treter vor Ort, wer die Vertrauensleute für die Bezirke sind und 
im Ministerium der Justiz für die SBV vertreten sein werden.


